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(54) Waffensystem mit hülsenloser Munition

(57) Es wird ein Waffensystem mit hülsenloser Mu-
nition beschrieben, das ein Waffengehäuse (10) mit ei-
nem Stoßboden (12) aufweist, und in dem ein Treibla-
dungs-Pulverkörper-Patronenlager (14) für durch ein An-
zündelement (28) anzündbare Treibladungs-Pulverkör-
per (20) und ein Geschoß-Patronenlager (16) für Ge-
schosse (22) hintereinander vorgesehen sind. Das Treib-
ladungs-Pulverkörper-Patronenlager (14) grenzt an den
Stoßboden (12) an, und an das Geschoß-Patronenlager

(16) grenzt ein aus dem Waffengehäuse (10) herausste-
hendes Waffenrohr (18) an. Erfindungsgemäß sind im
Stoßboden (12) eine Anzahl Anzündelemente (28)
schrittweise weiterschaltbar vorgesehen. Der jeweilige
Treibladungs-Pulverkörper (20) weist einen in sein Inne-
res führenden Zündkanal (24) auf, der strömungstech-
nisch mit einem im Stoßboden (12) ausgebildeten Stoß-
boden-Zündkanal (26) koaliert, dem das jeweilige An-
zündelement (28) zugeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Waffensystem mit hül-
senloser Munition gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1.
[0002] Bei Munition großen Kalibers, bspw. 155 mm -
Munition, wird der Treibladungs-Anzünder separat ein-
gesetzt. Bei hülsenloser Munition wird der Treibladungs-
Anzünder, bei dem es sich um einen mechanischen oder
um einen elektrischen Treibladungs-Anzünder handeln
kann, bislang in den Treibladungs-Pulverkörper inte-
griert. Im Gegensatz zu Hülsenmunition muss bei hül-
senloser Munition der Schlagbolzen des mechanischen
Treibladungs-Anzünders in den Treibladungs-Pulverkör-
per eindringen bzw. bei einem elektrischen Treibla-
dungs-Anzünder der Zündstift den Treibladungs-Pulver-
körper elektrisch kontaktieren. Nach der Treibladungs-
anzündung und beim Abbrand des Treibladungs-Pulver-
körpers muss der Schlagbolzen bzw. Zündstift den
Durchgangskanal durch den Stoßboden oder durch die
Wandung des Patronenlagers gegen das hoch kompri-
mierte, heiße Pulvergas abdichten. Das ist mit einem
nicht zu vernachlässigenden technischen Aufwand ver-
bunden.
[0003] Der elektrische Treibladungs-Anzünder wird in
bekannter Weise durch eine piezoelektrische Funken-
strecke oder bspw. durch ein elektrisches Energiefeld
aktiviert, was im Vergleich zu einer mechanischen Treib-
ladungsanzündung eleganter ist; hierbei sind jedoch
elektrotechnische Probleme, wie z. B. der Übergangswi-
derstand der Kontaktierung o. dgl. kaum vermeidbar.
[0004] Weitere Mängel eines Treibladungs-Pulverkör-
pers mit integriertem Anzündelement bestehen darin,
dass neben dem oben erwähnten technischen Aufwand
die Munition bspw. bei einem Anzündversagen komplett
entladen werden muss. Das ist insbesondere bei mögli-
chen Zuführschäden nicht unproblematisch. Die Entla-
dung bedeutet einen erheblichen waffenbautechnischen
Aufwand und benötigt Zeit. Außerdem ist die Herstellung
der Treibladungs-Anzünder für hülsenlose Munition und
deren Integration in den Treibladungs-Pulverkörper auf-
wendiger und teurer als bekannte, in Metall gefasste An-
zündelemente. Ein weiterer Mangel besteht in der Stör-
anfälligkeit, die größer ist als die Störanfälligkeit von Hül-
senmunition.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Waffensystem der eingangs genannten Art zu schaffen,
bei welchem die oben genannten Mängel auf einfache
Weise eliminiert sind.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Bevorzugte Aus-
bzw. Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Waffen-
systemes sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0007] Erfindungsgemäß wird der Treibladungs-Pul-
verkörper ohne Anzünder hergestellt, so dass sich zu-
sätzlich auch eine gänzlich andere Gefahrenklasse bzw.
Gefahrenquelle ergibt. Das Gefahrenpotential ist ver-
gleichsweise geringer.

[0008] Der jeweilige Treibladungs-Pulverkörper weist
einen in sein Inneres führenden Zündkanal auf, der strö-
mungstechnisch mit einem im Stoßboden ausgebildeten
Stoßboden-Zündkanal strömungstechnisch koaliert,
dem das jeweilige Anzündelement zugeordnet ist. Die
Anzündelemente sind im Geschoßboden weiterschalt-
bar vorgesehen. Erfindungsgemäß wird in vorteilhafter
Weise ein konventionelles Treibladungs-Anzündele-
ment, bei dem es sich um ein mechanisches oder um ein
elektrisches Anzündelement handeln kann, separat
transportiert und in einem im Stoßboden befindlichen
Aufnahmeraum gezündet. Die Zündflamme wird - gleich
wie bei Hülsenmunition - durch den Zündkanal an die
Treibladung gebracht. Die Zündflamme aus dem
Stoßboden-Zündkanal fährt dabei in den Zündkanal im
Treibladungs-Pulverkörper und an die Zusatz- oder
Zündverstärkerladung. Auf diese Weise ergibt sich der
Vorteil, dass die Initüerung des jeweiligen mechanischen
oder elektrischen Anzündelementes in der gleichen er-
probten Art stattfindet, wie bei einer Hülsenmunition. Da
das jeweilige Anzündelement erfindungsgemäß vor-
zugsweise ein Zündelementgehäuse aus Metall auf-
weist, dient das Zündelementgehäuse gleichzeitig als
Dichtungselement gegen den Pulvergasdruck und
schützt den Schlagbolzen bzw. den elektrischen Zünd-
stift.
[0009] Bei einem Zündversagen braucht nicht die ge-
samte Munition, d.h. die Patrone entladen zu werden,
sondern es braucht nur das defekte Anzündelement wei-
tergeschaltet und durch ein neues Anzündelement er-
setzt zu werden, das dann initiiert werden kann. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass eine Montage des Anzündelemen-
tes in den Treibladungs-Pulverkörper gänzlich entfällt.
Die Munition kann aus wenigstens zwei Teilen, wie Treib-
ladungskörper und Geschoss bestehen, als auch eintei-
lig, also ohne Hülse, sein.
[0010] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
in der Zeichnung abschnittweise längsgeschnitten ver-
deutlichten Ausführungsbeispieles des erfindungsgemä-
ßen Waffensystems mit hülsenloser Munition.
[0011] Die Figur zeigt ein Waffengehäuse 10 des Waf-
fensystems mit hülsenloser Munition, das einen Stoßbo-
den 12 aufweist, und in dem z. B. ein Treibladungs-Pul-
verkörper-Patronenlager 14 und ein Geschoß-Patronen-
lager 16 hintereinander angeordnet vorgesehen sind.
Das Treibladungs-Pulverkörper-Patronenlager 14
grenzt an den Stoßboden 12 des Waffengehäuses 10
an. An das Geschoß-Patronenlager 16 grenzt ein Waf-
fenrohr 18 an, das aus dem Waffengehäuse 10 heraus-
steht.
[0012] Im Treibladungs-Pulverkörper-Patronenlager
14 befinden sich Treibladungs-Pulverkörper 20 und im
Geschoß-Patronenlager 16 befinden sich Geschosse
22.
[0013] Der jeweilige Treibladungs-Pulverkörper 20
weist einen in sein Inneres führenden Zündkanal 24 auf,
der strömungstechnisch mit einem im Stoßboden 12 des
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Waffengehäuses 10 ausgebildeten Stoßboden-Zündka-
nal 26 koaliert. Im Stoßboden 12 sind eine Anzahl An-
zündelemente 28 weiterschaltbar vorgesehen. Zu die-
sem Zwecke ist der Stoßboden 12 mit einem Aufnahme-
raum 30 für eine Transporteinrichtung 32 ausgebildet,
die zum Transport, d. h. zum schrittweisen Weiterschal-
ten der Anzündelemente 28 vorgesehen ist.
[0014] Bei dem jeweiligen Anzündelement 28 handelt
es sich um ein konventionelles Anzündelement, das ein
Zündelementgehäuse 34 aus Metall aufweist.
[0015] Der Zündkanal 24 im jeweiligen Treibladungs-
Pulverkörper 20 ist staub- und feuchtigkeitsdicht ausge-
bildet. Der jeweilige Treibladungs-Pulverkörper 20 weist
eine Zusatz- oder Zündverstärkerladung 36 auf.

Bezugsziffernliste:

[0016]

10 Waffengehäuse
12 Stoßboden (von 10)
14 Treibladungs-Pulverkörper-Patronenlager (in 10)
16 Geschoß-Patronenlager (in 10)
18 Waffenrohr (von 10)
20 Treibladungs-Pulverkörper (in 14)
22 Geschoß (in 16)
24 Zündkanal (in 20)
26 Stoßboden-Zündkanal (in 12)
28 Anzündelemente (für 20)
30 Aufnahmeraum (in 12 für 32)
32 Transporteinrichtung (für 28)
34 Zündelementgehäuse (von 28)
36 Zusatz- oder Zündverstärkerladung (von 20)

Patentansprüche

1. Waffensystem mit hülsenloser Munition, mit einem
Waffengehäuse (10), das einen Stoßboden (12) auf-
weist, und in dem ein Treibladungs-Pulverkörper-
Patronenlager (14) für durch Anzündelemente (28)
anzündbare Treibladungs-Pulverkörper (20) und ein
Geschoß-Patronenlager (16) hintereinander vorge-
sehen sind, wobei das Treibladungs-Pulverkörper-
Patronenlager (14) an den Stoßboden (12) des Waf-
fengehäuses (10) angrenzt, und an das Geschoß-
Patronenlager (16) ein aus dem Waffengehäuse
(10) herausstehendes Waffenrohr (18) angrenzt,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Anzahl Anzündelemente (28) im Stoßbo-
den (12) schrittweise weiterschaltbar vorgesehen
sind, und dass der jeweilige Treibladungs-Pulverkör-
per (20) einen in sein Inneres führenden Zündkanal
(24) aufweist, der strömungstechnisch mit einem im
Stoßboden (12) ausgebildeten Stoßboden-Zündka-
nal (26) strömungstechnisch koaliert, dem das je-
weilige Anzündelement (28) zugeordnet ist.

2. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stoßboden (12) einen Aufnahmeraum (30)
für die schrittweise weiterschaltbaren Anzündele-
mente (28) aufweist.

3. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass dem Stoßboden (12) eine Transporteinrich-
tung (32) für die schrittweise weiterschaltbaren An-
zündelemente (28) zugeordnet ist.

4. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zündkanal (24) des jeweiligen Treibla-
dungs-Pulverkörpers (20) staubund feuchtigkeits-
dicht ausgebildet ist.

5. Waffensystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Anzündelement (28) ein konven-
tionelles Anzündelement ist, das im Aufnahmeraum
des Stoßbodens (12) gezündet wird.

6. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Treibladungs-Pulverkörper (20)
eine Zusatz- oder Zündverstärkerladung (36) auf-
weist.

7. Waffensystem nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Anzündelement (28) ein Zünd-
elementgehäuse (34) aus Metall aufweist.

8. Waffensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Anzündelement (28) ein mecha-
nisches Anzündelement ist.

9. Waffensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Anzündelement (28) ein elektri-
sches Anzündelement ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ.

1. Waffensystem mit hülsenloser Munition, mit ei-
nem Waffengehäuse (10), das einen Stoßboden
(12) aufweist, und in dem ein Treibladungs-Pulver-
körper-Patronenlager (14) für durch Anzündelemen-
te (28) anzündbare Treibladungs-Pulverkörper (20)
und ein Geschoß-Patronenlager (16) hintereinander
vorgesehen sind, wobei das Treibladungs-Pulver-
körper-Patronenlager (14) an den Stoßboden (12)
des Waffengehäuses (10) angrenzt, und an das Ge-
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schoß-Patronenlager (16) ein aus dem Waffenge-
häuse (10) herausstehendes Waffenrohr (18) an-
grenzt,
und der jeweilige Treibladungspulverköper (20) eine
in sein Inneres führenden Zündkanal (24) aufweist,
der strömungstechnisch mit einem im Stoßboden
(12) ausgebildeten Stoßboden-Zündkanal (26) strö-
mungstechnisch koaliert, dem das jeweilige Anzünd-
element (28) zugeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Anzahl Anzündelemente (28) mit einem
Zündelementgehäuse (34) aus Metall in einem Auf-
nahmeraum (30) im Stoßboden (12) schrittweise
weiterschaltbar vorgesehen sind,
und in dem Aufnahmeraum (30) eine Transportein-
richtung (32) für die schrittweise weiterschaltbaren
Anzündelemente (28) vorgesehen ist.

2. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zündkanal (24) des jeweiligen Treibla-
dungs-Pulverkörpers (20) staubund feuchtigkeits-
dicht ausgebildet ist.

3. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Anzündelement (28) ein konven-
tionelles Anzündelement ist, das im Aufnahmeraum
des Stoßbodens (12) gezündet wird.

4. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der jeweilige Treibladungs-Pulverkörper (20)
eine Zusatz- oder Zündverstärkerladung (36) auf-
weist.

5. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Anzündelement (28) ein mecha-
nisches Anzündelement ist.

6. Waffensystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das jeweilige Anzündelement (28) ein elektri-
sches Anzündelement ist.
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